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REGIONALGESETZ VOM 9. AUGUST 1982, NR. 7

Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen1 2 3

I. TITEL
Die Handels-, Industrie-, Handwerks- und

Landwirtschaftskammern

I. KAPITEL
Wesen und Befugnisse der Handels-, Industrie-, Handwerks-

und Landwirtschaftskammern

Art. 14 Wesen der Kammern
(1) Die Handels-, Industrie-, Handwerks- und

Landwirtschaftkammern Trient und Bozen sind autonome

1 Im ABl. vom 24. April 1982, Nr. 39, ord. Beibl. Nr. 1.
2 Siehe das DPRA vom 1. Dezember 1988, Nr. 46/L Genehmigung des

Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von
Bozen.

3 Das Regionalgesetz in seiner ursprünglichen Fassung wurde im
Amtsblatt ohne Nummerierung der Absätze veröffentlicht. Aufgrund der
vorgenommenen Änderungen bzw. der ausdrücklichen Verweise wurde
die Nummerierung der Absätze eingeführt, um das Nachschlagen zu
erleichtern.

4 Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24.
Oktober 2007, Nr. 3 ersetzt.
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Körperschaften öffentlichen Rechts mit repräsentativer Struktur
und mit Rechtspersönlichkeit und funktioneller Autonomie, die
innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets Aufgaben von
allgemeinem Interesse für die Unternehmen ausüben, indem sie
deren Entwicklung im Rahmen der örtlichen Wirtschaft fördern.

(2) Sie haben ihren Sitz im Hauptort der jeweiligen Provinz
und ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der
Provinz.

(3) In den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes werden
die Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftkammern „Kammern“ genannt.

Art. 1-bis5 Satzungsbefugnis
(1) Im Einklang mit den Grundsätzen des vorliegenden

Gesetzes wird den Kammern die Satzungsbefugnis zuerkannt.
Unter Berücksichtigung der Eigenschaften des jeweiligen
Gebiets regelt die Satzung:

a) die Organisation der Kammer;
b) die Zuständigkeiten der Organe und die Modalitäten

für die Abwicklung ihrer Tätigkeit;
c) die Zusammensetzung der Organe, sofern sie nicht

durch das vorliegende Gesetz geregelt wird;
d) die Formen der Beteiligung.

(1-bis) Die Satzung legt des Weiteren Bestimmungen für die
Gewährleistung der Chancengleichheit von Mann und Frau und
die Vertretung beider Geschlechter in den Kollegialorganen der

5 Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24.
Oktober 2007, Nr. 3 eingeführt.
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Handelskammern sowie in den von diesen abhängigen
Körperschaften und Unternehmen fest.6

Art. 2 Funktionen der Kammern
(1) Im Bereich der eigenen, delegierten oder wie auch

immer übertragenen Befugnisse üben die Kammern die
Funktion der einheitlichen Vertretung der in ihrem Rahmen
tätigen Wirtschaftszweige aus, sie ergreifen Initiativen zum
Zwecke der Förderung und Anregung der, auch
genossenschaftlich, ausgeübten Tätigkeiten auf dem Gebiete der
Produktion von Gütern und Dienstleistungen, der Verteilung
und des Konsums und tragen zur Lösung der besonderen oder
für die verschiedenen Wirtschaftszweige gemeinsamen
Probleme bei, im Einklang mit den Programmen und den
Zuständigkeiten des Staates, der Region und der Autonomen
Provinzen.

Art. 3 Befugnisse und Aufgaben der Kammern
(1) Die Kammern üben die von den Gesetzen und

Verordnungen geregelten, die ihnen vom Staat, von der Region
oder den Autonomen Provinzen delegierten sowie die ihnen wie
auch immer übertragenen Befugnisse aus.

(2) Den delegierten Aufgaben muss die Zuweisung
angemessener finanzieller Mittel von Seiten der delegierenden
Verwaltungen entsprechen.

(3) Im Rahmen der geltenden Gesetzesbestimmungen:
- führen die Kammern das Handelsregister;7

6 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs 1 des Regionalgesetzes vom 23.
März 2015, Nr. 4 hinzugefügt.
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II. Kapitel
Organe der Handels-, Industrie-, Handwerks- und

Landwirtschaftskammern

Art. 5 Organe der Kammern
(1) Organe der Kammern sind:

1. der Rat;
2. der Ausschuss;
3. der Präsident;
4. das Kollegium der Rechnungsprüfer.

Art. 611 Zusammensetzung und Amtszeit des Kammerrates
(1) Die Anzahl der Kammerratsmitglieder wird auf

achtundvierzig festgesetzt, davon:
a) fünfundvierzig Mitglieder in Vertretung der

Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft,
Handwerk, Industrie, Handel, Tourismus, Verkehr
und Speditionen, Kredit, Versicherungen,
Serviceleistungen für Unternehmen und der anderen,
für die Wirtschaft der jeweiligen
Zugehörigkeitsprovinz bedeutenden Bereiche; die
Zusammensetzung des Rates muss eine autonome
Vertretung der Genossenschaften garantieren;

b) drei Mitglieder, davon zwei in Vertretung der
Arbeitnehmergewerkschaften bzw. der Verbraucher-
und Nutzerschutzverbände und eines in Vertretung
der Freiberufler, das von den Präsidenten der

11 Der Artikel wurde durch den Art. 12 des Regionalgesetzes vom 13.
Dezember 2012, Nr. 8 geändert.
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Berufsverbände, die in einem eigenen, bei der
Handelskammer errichteten Beirat vertreten sind,
namhaft gemacht wird.

(2) Den Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft,
Handwerk, Industrie und Handel steht auf jeden Fall mindestens
die Hälfte der Mitglieder zu.

(3) In den Kammersatzungen kann ferner vorgesehen
werden, dass höchstens drei weitere Mitglieder in Vertretung der
freien Berufe am Kammerrat teilnehmen.

(4) Der Rat bleibt fünf Jahre im Amt.

Art. 712 Bestimmungen über die Ernennung der
Mitglieder des Kammerrates

(1) Die Kammersatzungen regeln die Aufteilung der
Ratsmitglieder unter Berücksichtigung der Anzahl der
Unternehmen, der Beschäftigungsrate, der Wertschöpfung und
des Betrags der von jedem Wirtschaftsbereich überwiesenen
Jahresgebühr.13

(2) Die Kammersatzungen regeln außerdem die Aufteilung
der eventuellen Sitze für die Vertreter der freien Berufe unter
Einhaltung des Prinzips der Repräsentativität und Relevanz der
Wirtschaftssektoren.

(3) Die allgemeinen Aufteilungskriterien, die Modalitäten
für die Namhaftmachung und die Rekurse gegen die
Bestimmung der Anzahl der Vertreter werden mit Verordnung
der Region festgelegt.

12 Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24.
Oktober 2007, Nr. 3 ersetzt.

13 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18.
Juni 2012, Nr. 3 geändert.
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(8) Der Rat tritt zu zwei ordentlichen Sitzungsperioden zur
Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und des
Haushaltsvoranschlags innerhalb der in der Satzung festgelegten
Fristen und zu außerordentlichen Sitzungsperioden zusammen,
die abzuhalten sind, wenn es der Präsident bestimmt oder wenn
es der Ausschuss oder mindestens ein Viertel der Ratsmitglieder
beantragen.

(9) Zur Behandlung bestimmter Angelegenheiten kann der
Rat besondere Kommissionen, Komitees oder Studien- und
Arbeitsgruppen – eventuell auch mit der Beteiligung externer
Experten – bilden, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise
von Fall zu Fall durch eigene Verordnungen der Kammer
geregelt werden.

Art. 11 Zusammensetzung und Aufgaben des
Kammerausschusses

(1) Der Kammerausschuss, der einschließlich des
Präsidenten aus zwölf Mitgliedern besteht, wird vom Rat in
seiner ersten Sitzung unter den eigenen Mitgliedern gewählt und
bleibt fünf Jahre im Amt. Der Kammerausschuss muss aus
Vertretern beider Geschlechter bestehen. Die Vertretung des
unterrepräsentierten Geschlechts muss im Verhältnis zu dessen
Stärke im Kammerrat garantiert werden, wobei Dezimalstellen
unter 50 abgerundet werden. Die Modalitäten für die Wahl
werden zwecks Beachtung des Grundsatzes der
Chancengleichheit in der Satzung festgelegt.20

20 Der Absatz wurde durch den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 14 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 des
Regionalgesetzes vom 23. März 2015, Nr. 4 geändert.
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(2) Der Rat schreitet zunächst in geheimer Wahl und mit der
im Art. 16 vorgesehenen Mehrheit zur Wahl des Präsidenten des
Ausschusses; sodann – immer in geheimer Wahl – zur Wahl der
anderen Ausschussmitglieder.

(3) Der Präsident ernennt mit eigener Maßnahme unter den
Mitgliedern des Ausschusses einen oder zwei Vizepräsidenten.21

(4) Für die Kammer Bozen muss der Vizepräsident bzw.
einer der beiden Vizepräsidenten einer anderen Sprachgruppe
angehören als der Präsident.22

(5) Der Ausschuss erstellt die Tätigkeitsprogramme, den
Haushaltsvoranschlag und seine Änderungen, die
Abschlussrechnung und die internen Verordnungen; er
beschließt in allen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der
Kammer fallen, wenn diese nicht in den spezifischen
Zuständigkeitsbereich anderer Organe fallen; er genehmigt die
Abhebungen von den Reservefonds des Kammerhaushaltes; er
bevollmächtigt den Präsidenten, die Interessen der Kammer bei
Gerichtsverfahren zu vertreten.

(6) Der Ausschuss beschließt außerdem im
Dringlichkeitsfalle in den Angelegenheiten, die in die
Zuständigkeit des Rates fallen. In solchen Fällen muss der
Beschluss in der ersten darauf folgenden Ratssitzung zur
Ratifizierung vorgelegt werden.

Art. 12 Aufgaben des Präsidenten und des
Vizepräsidenten des Ausschusses

21 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24.
Oktober 2007, Nr. 3 ersetzt.

22 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24.
Oktober 2007, Nr. 3 ersetzt.


